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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.10.1982

Norm

StVO §43

Rechtssatz

G e m ä ß § 43 StVO hat die Behörde unter den in dieser Gesetzesstelle normierten Voraussetzungen den

Straßenbenützern durch Verordnung ein bestimmtes Verhalten vorzuschreiben. Dazu gehört auch die Anordnung, daß

an einer Kreuzung dem Querverkehr Vorrang zu geben ist (MGA StVO 6. Auflage § 43 Anmerkung 7).
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